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Kommune Grundlagen der Berechnung Sozialstaffel (Einkommen) Monatsgebühr

Gemeinde Scheeßel § 11 -Einkommen aufgrund der Vorschriften des § 82 Abs. 1 § 12 Berechnungsformel Betreuung bis 12:00 Uhr
Sozialgesetzbuch -das nach § 11 ermittelte, um die Kinderfreibeträge sowie die Mindestgebühr 56,00 € ; Höchstgebühr 174,00 €

Jahresbruttoeinkommen laut Einkommensteuerbescheid des vorletzten Werbungskosten bereinigte Jahresbruttoeinkommen wird durch Betreuung bis 14:00 Uhr
Jahres nach Abzug der Kinderfreibeträge und der Werbungskosten 12 (Monate) sowie den Faktor 4.090 dividiert und mit der sich aus Mindestgebühr 84,00 € ; Höchstgebühr 261,00 €

§ 10 ergebenden Höchstgebühr multipliziert. Das Ergebnis
abgerundet auf volle € ergibt die mtl. Zu zahlende Benutzungsgebühr Ganztagsbetreuung

Mindestgebühr: 111,00 €; Höchstgebühr 341,00 €

keine Gebühren für Randzeiten
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Stadt Visselhövede § 10 -anrechenbares Einkommen (vorletztes Jahr) § 8 Benutzungsgebühren 4 Std. Betreuung
a) Bruttoarbeitslohn laut Einkommensteuerbescheid des vorletzten monatliche Benutzungsgebühr wird pro Kind für die Kernzeiten Mindestgebühr 113,00 €; Höchstgebühr 281,00 €

Kalenderjahres abzüglich folgender Positionen festgelegt, wenn folgende Jahreseinkommensgrenzen innerhalb der 6 Std. Betreuung
1. Werbungskosten Haushaltsgemeinschaft nicht überschritten werden (S. Tabellen) Mindestgebühr 169,00 €; Höchstgebühr 422,00 €

2. Lohn- bzw. Einkommens-, Kirchensteuer u. Solidaritätszuschlag 8 Std. Betreuung
3. Kranken-, Renten-,Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbeiträge Mindestgebühr 225,00 €; Höchstgebühr 563,00 €

4. Renten und dauernde Lasten/Versorgungsleistungen

b) positive Einkünfte (Jahressummen)
1. Unterhaltszahlungen

2. Wohngeld, Sozialhilfe, sonst. Laufende Leistungen
3. pauschal besteuertem Arbeitslohn für Teilzeitbeschäftigungen, Berechnung Zusatzdienste:

geringfügige Beschäftigung eine Viertelstunde im Zusammenhang mit
4. steuerfreien Lohnersatzleistungen (Wie Arbeitslosen-,Kurzarbeiter-, der Kernzeitbuchung, monatlich

5. sonstige wiederkehrende Einnahmen, die nicht zur Einkommensteuer 10 €
6. Versorgungsbezüge
7. Mieten und Pachten

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen
9. Elterngeld
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SG Sittensen Anlage Satzung (Gebührentabelle)- Teil II (Berechnung der Gebühren Jahres-Einkünfte It. Vorstehender Definition, abzüglich Betreuung 08:00 -12:00 Uhr
1. steuerpflichtige Einkünfte gern. § 2 Einkommensteuergesetz ./. Kinderfreibetrag ( 3.000,- €) für Kinder im Haushalt/Jahr Mindestgebühr 100,00 €; Höchstgebühr 308,00 €
vorletztes Kalenderjahr)

Nicht zu den Einkünften zählen Kindergeld, Wohngeld, Erziehungs- und ./. Kinderfreibetrag (1.500,- €) für Kinder außerhalb d.Haushaltes, Betreuung 08:00 -15:00 Uhr
Elterngeld, Einnahmen aus geringfügiger Beschäftigung :ür die nachweislich Unterhalt gezahlt wird Mindestgebühr 152,00 €; Höchstgebühr 403,00 €
Vom Einkommen dürfen Beträge für Kinder- und Werbungskosten jeweil in ./. Werbungskosten, mind. 1.000,- €/Jahr pro Arbeitnehmer Betreuung 08:00 -16:00 Uhr
pauschaler oder per Steuerbescheid nachgewiesener Höhe abgezogen Das Jahresbruttoeinkommen wird durch 12 Monate geteilt und mit Mindestgebühr 173,00 €; Höchstgebühr 443,00 €
werden. 4.000,- € dividiert und dann mit dem Höchstbetrag multipliziert. Betreuung 08:00 -17:00 Uhr

Mindestgebühr 195,00 €; Höchstgebühr 483,00 €

Gebühren für flexible Krippenbetreuung
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Kommune Grundlagen der Berechnung Sozialstaffel Monatsgebühr

Stadt Rotenburg (W.) § 6 - Ermittlung des Bemessungseinkommens Elternbeiträge gestaffelt nach dem monatlichen Bemessungsein- 4 Std. Betreuung
1.Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes (vorletztes kommen (S. Tabelle) Mindestgebühr 56,00 €; Höchstgebühr 168,00 €
Kalenderjahr) 6 Std. Betreuung
Nicht zu den Einkünften zählen Pflegegeld, Kindergeld u. Wohngeld. Mindestgebühr 72,00 €; Höchstgebühr 216,00 €
Nachweislich geleistete Unterhaltszahlungen werden in Abzug gebracht. 8 Std. Betreuung
Das nach Abzug des Freibetrages verbleibende Elterngeld wird dem Mindestgebühr 96,00 €; Höchstgebühr 288,00 €
Bruttojahreseinkommen hinzugerechnet.

Inanspruchnahme von Sonderöffnungszeiten:
Je angefangene halbe Stunde nach dem
Einkommen; mindestens 5,00 € im Monat,
höchstens 10,00 € im Monat
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SG Selsingen Gebührenordnung Teil II Elternbeiträge gestaffelt nach dem Jahreseinkommen (s. Tabelle) 4 Std. Betreuung
1. Einkommen der Sorgeberechtigten nach § 2 Einkommensteuergesetz Mindestgebühr 73,00 €; Höchstgebühr 184,50 €
(Gesamtbetrag der Einkünfte) des vorletzten Kalenderjahres 6 Std. Betreuung
Zusätzlich werden Lohnersatzleistungen wie Elterngeld, Krankengeld, Mindestgebühr 97,50 €; Höchstgebühr 246,00 €
Arbeitslosengeld 1 und Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung 8 Std. Betreuung
berücksichtigt. Mindestgebühr 138,00 €Höchstgebühr 348,50 €
Abzüglich: Freibetrag von 2.100,00 € je Kind

Sonderdienste:
je halbe Stunde mtl. 10,00 €
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Gemeinde Sottrum Richtlinie zur Festsetzung der Gebühren Ermittlung der Gebühr nach der Sozialstaffel siehe 2.1 4 Std. Betreuung
1. Einkommen gemäß § 2 Einkommensteuergesetz (vorletztes Kinder- Mindestgebühr 100,00 €; Höchstgebühr 350,00 €
gartenjahr) dazu gehören auch 7 Std. Betreuung
Geldleistungen oder Bezüge, die zur Bestreitung des Familieneinkommens Mindestgebühr 175,00 €; Höchstgebühr 612,50 €
bestimmt sind, wie Unterhaltsleistungen, pauschal versteuerte Einnahmen
aus Tätigkeit, Krankengeld, Arbeitslosengeld und dergleichen. Frühdienste von 07:00 - 08:00 Uhr und Spät-
Nicht zu den Einkünften zählen das Kindergeld, Wohngeld, Elterngeld dienste von jeweils 1 Stunde
iis 300,00 €, die Grundrent nach BVG und der Rentenanteil für die mindestens mtl. 25,- €; höchstens 87,50 €
Kindererziehungsleistung.
Unterhaltsleistungen, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung an Sonderdienste im Kiga- Bereich (Ganztagsgruppe)
Dritte gezahlt werden, werden vom Familieneinkommen abgezogen. je volle Stunde mindesten 15,00 €;

höchstens 52,50 €
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Kommune Berechnungsformel Sozialstaffel Monatsgebühr

Flecken Ottersberg Kindertagesstätten-Gebührensatzung Ermittlung der Gebühr, gestaffelt nach dem Einkommen und der 4 Std. Betreuung
1. Ermittlung des Einkommens nach § 2 Einkommensteuergesetz (Vorjahr) Anzahl der Kinder Mindestgebühr 92,00 €; Höchstgebühr 260,00 €
abzüglich des Kinderfreibetrages nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz. 6 Std. Betreuung
Unterhaltsleistungen, Leistungen Bundesausbildungsförderungsgesetz. Mindestgebühr 138,00 €; Höchstgebühr 390,00 €
Lohnersatzleistungen und steuerfreie sowie pauschal versteuerte 8 Std. Betreuung
Einnahmen als Einkommen. Mindestgebühr 184,00 €; Höchstgebühr 520,00 €

Monatsgebühren für Sonderleistungen
je weitere halbe Stunde mtl.
Kinder bis 3 Jahre
mindestens 11,50 €, höchstens 32,50 €

Kinder ab 3 Jahren
mindestens 10,00 €, höchstens 25,00 €


